
Vereinbarung zur Durchführung 
von Wartung und Support 

zwischen

______________________________

______________________________  

______________________________

______________________________

- im Folgenden Auftraggeber genannt -

und

TachoEASY GmbH  

Viktor-Kaplan-Allee 12  

7023 Pöttelsdorf 

Österreich 

- im Folgenden Auftragnehmer genannt -

Der Auftragnehmer und der Auftraggeber werden im Folgenden gemeinsam als
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„die Vertragsparteien“ bezeichnet oder einzeln auch als „die Vertragspartei“

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung
(1) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer mit der Wartung und dem Support durch Aufbau externer 

Kommunikationsverbindungen („Remote-Zugriff“), durch vor-Ort-Leistungen oder auf Basis von durch 
den Auftraggeber bereitgestellte Systemdaten beauftragt. 

(2) Die Erbringung der Wartungs- und Supportleistungen erfolgt auf den IT-Systemen des Auftraggebers 
ausschließlich für Softwareprodukte des Auftragnehmers und im Falle einer Fernwartung unter 
Nutzung von TeamViewer (https://www.teamviewer.com/de/) auf Anforderung des Auftraggebers.

(3)    Der Wartungsvertrag beinhaltet:

• kostenlosen Support von Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr
• kostenlose Update’s (tacholog², TachoLOG®, BlueLOGICO®)
• kostenlose Anwenderwebinare

§ 2 Verfahrensregelungen
(1) Der Auftragnehmer führt ausschließlich die Tätigkeiten durch, die zur Erfüllung der beauftragten 

Leistungen erforderlich sind. Er führt sie ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen 
und nach Weisungen des Auftraggebers durch. Änderungen des Tätigkeitsfeldes und 
Verfahrensänderungen sind schriftlich zu vereinbaren. Der Auftragnehmer speichert oder verarbeitet 
personenbezogene Daten ausschließlich im Auftrag und auf Weisung des Auftraggebers.

(2) Eine Verarbeitung erfolgt nur, soweit es im zugrunde liegenden unterzeichnetem Angebot vereinbart 
ist. Hierunter fallen ebenfalls Tätigkeiten, bei denen Daten von einem System in ein anderes migriert 
werden.

(3) Im Rahmen der Wartung und des Supports werden direkt oder indirekt personenbezogene Daten 
verarbeitet. In diesem Fall liegt eine Auftragsverarbeitung vor. Die Parteien schließen diesbezüglich 
eine gesonderte Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 Abs. 3 DSGVO als Anlage zum 
unterzeichnetem Angebot ab.

(4) Die beim Auftraggeber durch einen Remotezugriff oder eine Datenmigration betroffenen 
personenbezogenen Daten werden gem. der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung festgelegt und 
behandelt.

§ 3 Rechte und Pflichten des 
Auftraggebers 

(1) Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Datenverarbeitung sowie für die Wahrung der Rechte der 
Betroffenen ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber 
bei dieser Aufgabe.

(2) Änderungen des Verarbeitungsgegenstandes und Verfahrensänderungen sind gemeinsam 
abzustimmen.

(3) Der Auftraggeber hat das Recht, in folgendem Umfang Weisungen gegenüber dem Auftragnehmer zu 
erteilen:

a. Der Auftraggeber behält sich ein umfassendes Weisungsrecht über Art, Umfang und Verfahren 
der Datenverarbeitung vor, das er durch Einzelanweisungen konkretisieren kann. Auskünfte an 
Dritte oder den Betroffenen darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger schriftlicher 
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Zustimmung durch den Auftraggeber erteilen. Mündliche Weisungen sind unverzüglich 
schriftlich oder per E-Mail (in Textform) zu bestätigen.

b. Weisungsberechtigte Personen sind in den jeweiligen Einzelverträgen namentlich benannt.

c. Bei einem Wechsel oder einer längerfristigen Verhinderung des Ansprechpartners ist dem 
Vertragspartner unverzüglich schriftlich der Nachfolger bzw. der Vertreter mitzuteilen.

(4) Die Parteien informieren sich unverzüglich gegenseitig, wenn sie Fehler oder Unregelmäßigkeiten bei 
der Prüfung der Auftragsergebnisse oder der Verarbeitungsschritte feststellen.

(5) Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer nur die für die Durchführung der vereinbarten Tätigkeiten 
benötigten Zugriffsrechte bereitstellen, deren Aktualität regelmäßig überprüfen und ggf. Korrekturen 
vornehmen. Der Auftragnehmer darf von den ihm eingeräumten Zugriffsrechten nur in dem für die 
Durchführung der Tätigkeiten unerlässlich notwendigen Umfang Gebrauch machen.

(6) Der Auftraggeber hat das Recht, den Zugriff des Auftragnehmers auf die informationstechnischen 
Systeme des Auftraggebers zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere, wenn der Verdacht besteht, 
dass unbefugt auf Informationen und Ressourcen zugegriffen wird.

(7) Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der Vorschriften aus dieser Vereinbarung im 
erforderlichen Umfang zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Der Auftragnehmer gewährt dazu 
nach Absprache ungehinderten Zutritt, Zugang und Zugriff zu informationsverarbeitenden Systemen, 
Programmen, Dateien und Informationen, die mit der Durchführung der Tätigkeiten in Verbindung 
stehen. Dem Auftraggeber sind durch den Auftragnehmer alle Auskünfte zu erteilen, die zur Erfüllung 
der Kontrollfunktion benötigt werden.

(8) Notwendige Datenübertragungen zu Zwecken des Zugriffs müssen in hinreichend verschlüsselter 
Form erfolgen; Ausnahmen sind besonders zu begründen.

(9) Der Auftraggeber ist berechtigt, die ordnungsgemäße Einhaltung der Vorschriften aus dieser 
Vereinbarung in der Umgebung, aus der heraus die Tätigkeiten erfolgen, zu kontrollieren oder 
kontrollieren zu lassen.

(10) Der Auftraggeber ist berechtigt, sämtliche Aktionen des Auftragnehmers innerhalb seiner Infrastruktur 
zu protokollieren und auszuwerten.

§ 4 Rechte und Pflichten des Auftragnehmers
(1) Der Auftragnehmer hat personenbezogene Daten zu berichtigen, löschen und einzuschränken, wenn 

der Auftraggeber oder der Betroffene dies verlangt.

(2) Der Auftragnehmer verwendet die zur Datenverarbeitung überlassenen Daten für keine anderen als 
die vertraglich vorgesehenen Zwecke. Kopien oder Duplikate werden ohne Wissen des Auftraggebers 
nicht erstellt.

(3) Informationen, Daten und Programme dürfen lediglich im Rahmen der Erfüllung der vereinbarten 
Tätigkeiten und nach der Genehmigung durch den Auftraggeber von oder aus der Infrastruktur des 
Auftraggebers übertragen bzw. installiert werden.

(4) Der Zugriff darf nur von Systemen aus erfolgen, deren Sicherheitsniveau dem aktuellen Stand der 
Technik und den internen Richtlinien des Auftragnehmers an die Informationssicherheit entspricht.

(5) Der Auftragnehmer sichert zu, dass die verarbeiteten Daten von sonstigen Datenbeständen strikt 
getrennt werden.
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(6) Innerhalb von einem Monat (30 Tagen) nach der schriftlichen Aufforderung durch den Auftraggeber 
sind von dem Auftragnehmer alle ihm vorliegenden vertraulichen Informationen und aufgrund dieser 
Informationen gefertigten weiteren Unterlagen, dem Auftraggeber zurückzusenden bzw. 
nachvollziehbar zu vernichten.

(7) Der Auftragnehmer ist auch über das Vertragsende hinaus verpflichtet, alle im Rahmen des 
Ve r t r agsve rhä l t n i s ses e r l ang ten Kenn tn i sse von Geschä f t sgehe imn i ssen und 
Datensicherheitsmaßnahmen des Auftraggebers vertraulich zu behandeln.

(8) Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung dieser Regelungen auch dann verpflichtet, wenn bei der 
Fernwartung der Zugriff auf personenbezogenen Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

(9) Der Auftragnehmer stellt im Zusammenhang mit datenschutzrelevanten Tätigkeiten die gem. Art. 28 
Abs. 1 DSGVO zu treffenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sicher. Die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen sind im Laufe des Auftragsverhältnisses der technischen und 
organisatorischen Weiterentwicklung anzupassen.

(10) Der Auftragnehmer beachtet die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung. Er gewährleistet 
die gesetzlich vorgeschriebenen Datensicherheitsmaßnahmen.

(11) Der Auftragnehmer hat in geeigneter Weise an der Erstellung der Verfahrensbeschreibungen 
mitzuwirken, wenn dies im Rahmen der vertraglichen Leistungserbringung vorgeschrieben ist oder 
vom Auftraggeber gewünscht wird.

(12) Soweit die beim Auftragnehmer getroffenen Sicherheitsmaßnahmen den Anforderungen des 
Auftraggebers nicht genügen, benachrichtigt der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich. 
Entsprechendes gilt für Störungen, Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäftigten 
Personen gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen oder die im Auftrag getroffenen Festlegungen 
sowie bei Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten.

(13) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jederzeit nach Vorankündigung die Kontrolle der 
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und der vertraglichen Vereinbarungen im 
erforderlichen und gesetzlich zulässigen Umfang zu gewähren, insbesondere durch die Einholung von 
A u s k ü n f t e n u n d d i e E i n s i c h t n a h m e i n d i e g e s p e i c h e r t e n D a t e n u n d d i e 
Datenverarbeitungsprogramme.

(14) Der Auftragnehmer hat die Pflichten gem. Art. 28 Abs. 3 DSGVO einzuhalten, insbesondere die von 
ihm vorzunehmenden Kontrollen.

(15) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn eine vom 
Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Der 
Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, 
bis sie durch den Verantwortlichen beim Auftraggeber bestätigt oder geändert wird.
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(16) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Infrastruktur des Auftraggebers nicht durch seine Tätigkeiten 
negativ beeinflusst wird. Unter negativer Beeinflussung ist das unregelmäßige, abnormale Verhalten 
der Infrastruktur zu verstehen, das zu einem Versagen einzelner Komponenten oder des gesamten 
Systems führt und das der Auftragnehmer verschuldet hat.

(17) Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz 
gelangten Unterlagen und erstellten Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, die im Zusammenhang 
mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen. Daten auf Datenträgern des 
Auftragnehmers sind danach mittels eines geeigneten Verfahrens zu löschen. Test- und 
Ausschussmaterial ist unverzüglich zu vernichten oder dem Auftraggeber auszuhändigen. Die 
Löschung bzw. Vernichtung ist dem Auftraggeber mit Datumsangabe schriftlich zu bestätigen.

(18) Die Einschaltung von Unterauftragnehmern bedarf der gesonderten schriftlichen Zustimmung des 
Auftraggebers. Der Auftragnehmer stellt in diesem Falle vertraglich sicher, dass die vereinbarten 
Regelungen auch gegenüber Subunternehmern gelten. Er hat die Einhaltung dieser Pflichten 
regelmäßig zu überprüfen. Die Weiterleitung von Daten ist erst zulässig, wenn der Subunternehmer 
einen Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Art. 28 DSGVO bzw. eine Vertraulichkeitsvereinbarung 
unterzeichnet hat.

(19) Die Verarbeitung und Speicherung der Daten findet ausschließlich innerhalb der Europäischen Union  
bzw. des EWR statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Auftraggebers und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44–49 DSGVO 
erfüllt sind. Falls ein Unterauftragnehmer beauftragt werden soll, gelten diese Anforderungen 
zusätzlich zu den Bestimmungen in §4 Abs. 19.

§ 5 Vertragsdauer
(1) Die Vereinbarung

• beginnt und endet mit dem gültigen Wartungsvertrag oder

• beginnt und endet mit der Einzelauftragserledigung durch den Auftraggeber.

(2) Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn ein 
schwerwiegender Verstoß des Auftragnehmers vorliegt, oder der Auftragnehmer oder der 
Unterauftragnehmer eine Weisung des Auftraggebers nicht ausführen kann oder will.

§ 6 Vergütung
Die Vergütung ist über das unterzeichnete Angebot geregelt. Bei Aufträgen für Auftraggeber ohne 
gültigen Wartungsvertrag erfolgt die Abrechnung auf Basis eines Zeitnachweises.  Ohne aktiven 
Wartungsvertrag werden keine Updates oder der Gleichen vergeben/verkauft.

§ 7 Haftung
Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Schäden, die der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter 
beziehungsweise die von ihm ggf. beauftragten Unterbeauftragten bei der Erbringung der 
vertraglichen Leistung schuldhaft und vorsätzlich verursachen.

         Stand: 1.11.2025                                                                                                                             Seite  von 5 6




	zwischen
	und
	TachoEASY GmbH  Viktor-Kaplan-Allee 12  7023 Pöttelsdorf  Österreich
	§ 1 Gegenstand der Vereinbarung
	Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer mit der Wartung und dem Support durch Aufbau externer Kommunikationsverbindungen („Remote-Zugriff“), durch vor-Ort-Leistungen oder auf Basis von durch den Auftraggeber bereitgestellte Systemdaten beauftragt.
	Die Erbringung der Wartungs- und Supportleistungen erfolgt auf den IT-Systemen des Auftraggebers ausschließlich für Softwareprodukte des Auftragnehmers und im Falle einer Fernwartung unter Nutzung von TeamViewer (https://www.teamviewer.com/de/) auf Anforderung des Auftraggebers.
	Der Wartungsvertrag beinhaltet:
	§ 2 Verfahrensregelungen
	§ 3 Rechte und Pflichten des Auftraggebers
	§ 4 Rechte und Pflichten des Auftragnehmers
	§ 5 Vertragsdauer
	§ 6 Vergütung
	Die Vergütung ist über das unterzeichnete Angebot geregelt. Bei Aufträgen für Auftraggeber ohne gültigen Wartungsvertrag erfolgt die Abrechnung auf Basis eines Zeitnachweises.  Ohne aktiven Wartungsvertrag werden keine Updates oder der Gleichen vergeben/verkauft.
	§ 7 Haftung
	Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Schäden, die der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter beziehungsweise die von ihm ggf. beauftragten Unterbeauftragten bei der Erbringung der vertraglichen Leistung schuldhaft und vorsätzlich verursachen.
	§ 8 Sonstiges
	§ 9 Wirksamkeit der Vereinbarung
	Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht.
	Unterschriften

